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1 Planungsanlass und Verfahren 
Anlass für die Aufstellung dieses Bebauungsplans ist die Schaffung neuer Wohnbauflächen im Ortsteil 
Siebenhöfen der Gemeinde Hollern-Twielenfleth der Samtgemeinde Lühe. Hierfür sollen auf einer ehe-
maligen mit Obstbäumen bewachsenen sowie mit einigen Gebäuden bestandenen Fläche Wohnbau-
flächen in Form von freistehenden, mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern entstehen. 

Die Aufstellung dieses Bebauungsplans erfolgt nach dem Verfahren für Bebauungspläne der Innenent-
wicklung gem. § 13a Baugesetzbuch (BauGB). Danach kann der Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt werden, wenn es sich um eine Innenentwicklung handelt, die Größe der festgesetz-
ten Grundfläche weniger als 20.000 m² beträgt, und durch den B-Plan kein Vorhaben vorbereitet wird, 
für das eine Pflicht zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht und keine Anhaltspunkte für 
eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Gebieten vorliegen. 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 Abs. 2 
und 3 BauGB. Im vereinfachten Verfahren kann von einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
der Öffentlichkeit und von einem Umweltbericht abgesehen werden. Die Eingriffsregelung findet keine 
Anwendung, eine Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt nicht. Unabhängig davon 
sind die Belange von Natur und Landschaft in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Es werden keine UVP-pflichtigen Vorhaben vorbereitet. Eine Beeinträchtigung von Natura 2000-Ge-
bieten erfolgt nicht.  

Die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a BauGB sind somit erfüllt.   
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2 Lage des Plangebietes / Bestand 

Das Plangebiet liegt in der Ortslage Hollern/Siebenhöfen der Gemeinde Hollern-Twielenfleth. Es um-
fasst eine Größe von ca. 0,7 ha und ist derzeit unbebaut. Im Norden und Süden wird das Plangebiet 
durch die Straßen Sandhörn und Hinterstraße begrenzt. Im Osten und Westen grenzt Wohnbebauung 
an das Plangebiet. Die Ortslage ist geprägt durch eine Einzel- und Doppelhausbebauung, vereinzelten 
Mehrfamilienhäusern sowie Hofstellen (Siehe Abb. 1).  

Im Süden in 130 m Entfernung befindet sich eine Tankstelle. Das nächste Nahversorgungsangebot (Dis-
kounter) sowie die nächste Grundschule liegen in 1,4 km Entfernung zentral in Hollern-Twielenfleth. 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (rote Umrandung Geltungsbereich des B-Plans), ohne Maßstab,  
Quelle: © 2020 Goolge Kartendaten © 2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009)  

3 Planungsvorgaben 

3.1 Ziele der Raumordnung  

Nach § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2013 für den Landkreis Stade in der Fassung der Neu-
bekanntmachung 2017 wurde das Plangebiet, als Teil der Gemeinde Hollern-Twielenfleth als Standort 
mit der besonderen Entwicklungsaufgabe Erholung gekennzeichnet. Der Geltungsbereich befindet sich 
in einem Vorranggebiet mit vorhandener Bebauung. Im Norden grenzt die Fläche an die Straße Sand-
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hörn dahinter befindet sich ein Vorranggebiet regional bedeutsamer Radwanderweg, sowie ein Vor-
ranggebiet Deich und ein Vorranggebiet Sportboothafen. Diese Flächen sind zu sichern und nachhaltig 
zu erhalten. Hollern-Twielenfleth wird von Flächen die der Landwirtschaft vorbehalten sind umgeben.   

Das Plangebiet liegt in der Kulturlandschaft Altes Land. Die Kulturlandschaft ist zu erhalten und zu pfle-
gen.  

Zur geplanten Siedlungsentwicklung wird im RROP die Aussage getroffen, dass die Siedlungsentwick-
lung außerhalb der zentralen Orte an dem örtlichen Bedarf auszurichten ist und die veränderten Be-
darfe durch den demographischen Wandel berücksichtigt werden sollen. Weiterhin sollen die Belange 
des nicht motorisierten Verkehrs sowie Mobilitätsaspekte bei der Siedlungsentwicklung berücksichtigt 
werden. Neue Wohngebiete im Alten Land sollen grundsätzlich entsprechend der gewachsenen Sied-
lungsstruktur geplant werden; dabei darf der geschlossene Charakter des Obstbaus nicht zersplittert 
werden.  

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem RROP 2013 in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19.10.2017 (ohne 
Maßstab) mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs (roter Pfeil) 

3.2 Kulturlandschaften Analyse Altes Land 

In der Kulturlandschaftsanalyse 2007 werden Aussagen zum Plangebiet und dessen unmittelbare Um-
gebung getroffen. Hollern weist im Parzellengefüge entlang der gewachsenen Siedlungsstruktur eine 
Nord-Süd-Orientierung vor. In der unmittelbaren Umgebung von Hollern-Twielenfleth ist flächiger 
Obstanbau vorhanden.  

Die historischen Schichten wie die Entwässerung, Grundstückstiefen, Parzellenstruktur und die Sied-
lungsentwicklung sollen bei Planungen berücksichtigt werden. Die Aufstellung dieses Bebauungspla-
nes ist ein Eingriff in die Struktur der Kulturlandschaft. Dieser Eingriff ist wegen des Bedarfs an Wohn-
bauflächen jedoch unvermeidbar.  

3.3 Flächennutzungsplan 

Die Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lühe liegt aktuell beim Land-
kreis Stade zur Genehmigung, sodass aktuell für das Plangebiet noch die wirksame 2. Änderung des 
Flächennutzungsplans der Samtgemeinde Lühe von 2001 wirksam ist. Aufgrund dieser Gegebenheiten 
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wird sowohl hier der wirksame Flächennutzungsplan als auch die zukünftig wirksame Neubekanntma-
chung des Flächennutzugsplan erläutert. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Bebauungsplan nach 
dem Wirksamwerden der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplan 2020 wirksam wird.  

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Samtgemeinde Lühe von 1994 wird das Plangebiet größ-
tenteils als gemischte Baufläche (M) dargestellt. Im Osten wird ein schmaler Bereich als Flächen für 
Bepflanzungen, Milieuschutz, Immissionsschutz, Windschutz gezeigt. Diese Bereiche verlaufen entlang 
der Straße Sandhörn und beinhalten größtenteils Hausgärten. Im Geltungsbereich verläuft eine unter-
irdische Wasserleitung (Polderleitung).  

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans sowie der Bereich der Berichtigung im FNP (rote Umrandung) ohne Maßstab 

In der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans mit Stand des Festsetzungsbeschlusses April 
2019 wird der Geltungsbereich des Bebauungsplans als gemischte Baufläche (M) dargestellt. Auf dieser 
Fläche verläuft im Süden eine Signatur für eine Fußwegeverbindung. Im derzeit wirksamen FNP ver-
läuft diese Signatur entlang der Straße. Die Fläche für Bepflanzungen, Milieuschutz, Immissionsschutz, 
Windschutz im Norden wird in der Neubekanntmachung des FNPs als Umgrenzung von Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, gem. Landschafts-
plan dargestellt, wir gehen von einem Darstellungsfehler aus. Die unterirdische Wasserleitung (Polder-
leitung) wird in der Neubekanntmachung als oberirdische Hauptversorgungsleitung dargestellt, auch 
hier gehen wir von einem Darstellungsfehler aus.  
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Abbildung 4: Ausschnitt aus der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans mit Stand des Feststellungsbe-
schlusses April 2019 mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches der Berichtigung des Flächennut-
zungsplans (rote Umrandung)  

Gemäß § 13a Abs. 2. S. 2 BauGB kann ein B-Plan im beschleunigten Verfahren, wenn er von den Fest-
setzungen des FNP abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der FNP geändert worden ist, wenn die 
geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt wird. Der FNP wird 
daher im Wege der Berichtigung angepasst. Der Geltungsbereich der FNP-Berichtung entspricht dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 22. Für die gemischte Baufläche als auch für die Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, gem. Landschafts-
plan wird im Änderungsbereich zukünftig gänzlich die Darstellung Wohnbaufläche (W) gewählt.  

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus der Neubekanntmachung des Flächennutzungsplans mit Stand des Feststellungsbe-
schlusses April 2019 mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans mit Berichti-
gung des FNPs, ohne Maßstab 

W 
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3.4 Bestehende Bebauungspläne 

Für das Plangebiet existiert bislang kein rechtskräftiger Bebauungsplan.  

Im Norden grenzt der Bebauungsplan Nr. 7 „Innen- und Außengelände Siebenhöfen“ an das Plange-
biet. Der Bebauungsplan setzt einen Sportboothafen außendeichs im Norden sowie eine Feriendorf-
bebauung im Westen fest. Der Sportboothafen ist nie verwirklicht worden. 

3.5 Denkmalschutz / Archäologie 

Im Plangebiet sind keine archäologischen Fundstellen bekannt. Wenn während der Erdarbeiten Funde 
oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu 
benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich 
hierfür sind gem. § 14 Abs. 1 Nds. Denkmalschutzgesetz der Grundstückseigentümer und der Leiter 
der Arbeiten. Bodenbewegungen im Rahmen von Baumaßnahmen sind dem Landkreis Stade, Archäo-
logische Denkmalpflege, Schloss Agathenburg, Hauptstraße 45, 21684 Agathenburg, rechtzeitig vor 
Beginn schriftlich mitzuteilen. 

3.6 Deichschutz 

Der Geltungsbereich des Plangebiets grenzt an den Deich der Elbe. Die Deichschutzzone beträgt 50 m 
vom Deichfuß aus gemessen und verläuft parallel zum Deich. Nach § 16 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Deichgesetzes (NDG) dürfen Anlagen jeglicher Art in einer Entfernung von 50 m von der landseitigen 
Grenze des Deiches nicht errichtet oder wesentlich geändert werden. Ein Teil des Plangebiets befindet 
sich innerhalb dieser Schutzzone. Bei Bauwüschen innerhalb der Deichschutzzone ist der „Deichver-
band der I. Meile Altes Land“ zu beteiligen. 

3.7 Kampfmittel 

Über eine Belastung mit Kampfmitteln ist nichts bekannt. Eine Kampfmittelauswertung wurde bereits 
beim Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen durchgeführt. Ein Kampf-
mittelverdacht konnte nicht bestätigt werden, nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine 
Kampfmittelbelastung vermutet.  

Die vorliegenden Luftbilder konnten nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft werden. 
Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, 
ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelräumdienst 
des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hannover des LGLN zu benachrichtigen. 

4 Städtebauliches Konzept 

4.1 Standortauswahl 

Durch die Schaffung neuer Wohnmöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern wird der Bestand an Einfami-
lienhäusern im Umfeld um eine weitere Wohnform ergänzt. So wird z. B. die Möglichkeit geschaffen, 
dass im Alter, wenn die Unterhaltung eines großen Einfamilienhauses nicht mehr gewünscht wird, in 
eine Wohnung im Quartier umgezogen und in der gewohnten Umgebung geblieben werden kann. Für 
jüngere Menschen entsteht die Möglichkeit, Wohnungen zu mieten ohne gleich ein Einfamilienhaus 
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beziehen zu müssen. Mit dem Neubau von Mehrfamilienhäusern im Plangebiet werden daher neue 
Wohnangebote, an denen ein Mangel in der Gemeinde herrscht, geschaffen.  

4.2 Vorhabenbeschreibung  

 

Abbildung 6: Städtebauliches Konzept (Planungsstand März 2020), nicht verbindlich, es gelten die Festsetzun-
gen des B-Plans, ohne Maßstab 
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Ziel ist es mehrerer mehrgeschossiger Mehrfamilienhäuser mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen zu 
errichten. Die Wohnungen sollen in zweigeschossigen Gebäuden mit zusätzlichem Staffelgeschoss mit 
Flachdach untergebracht werden. Insgesamt sollen ca. 30 Wohneinheiten errichtet werden.  

Es sollen je Wohneinheit bis zu 60 m² Wohnfläche ein Stellplatz und für größere Wohnungen zwei 
Stellplätze errichtet werden. Die Stellplätze werden sowohl unmittelbar dem Geschosswohnungsbau 
zugehörig errichtet als auch im Norden, im Eingangsbereich des Plangebiets. Hier soll ein Carport er-
richtet werden, durch die zusätzliche Errichtung einer Wand, eines Walls oder einer Bepflanzung soll 
die angrenzende Bebauung vor Autoscheinwerfern abgeschirmt werden. Eine Einrichtung eines zusätz-
lichen Carsharing-Angebotes wird angestrebt. Die Erschließung mit Kraftfahrzeugen erfolgt ausschließ-
lich von Norden von der Straße Sandhörn her, die dortige Bushaltestelle muss dazu um einige Meter 
verlegt werden. Von der Hinterstraße her sollen lediglich die Müllabfuhr und Rettungsfahrzeuge zu- 
bzw. abfahren können. Südlich des Plangebiets, an der Hinterstraße, ist die Errichtung von zusätzlichen 
Besucherstellplätzen möglich. 

Das städtebauliche Ziel ist es, neue Gebäude zu errichten, die Wohnungsangebote für unterschiedliche 
Wohnklientel anbieten sollen. Die Inanspruchnahme der ehemaligen mit Obstbäumen bewachsenen 
Fläche ist aus städtebaulicher Sicht sinnvoll und im Rahmen der Vermeidung der Inanspruchnahme 
bisher unbebauter Freiflächen im Außenbereich Vorrang zu geben. Der Zielsetzung des Baugesetzbu-
ches zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird durch diese Nachverdichtung im Siedlungs-
bestand entsprochen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass dies lediglich den gegenwärtigen Planungsstand darstellt. Es sind 
auch andere Vorhaben zulässig, die in allgemeinen Wohngebieten angesiedelt werden können und 
diesem Bebauungsplan nicht widersprechen. 

4.3 Art der baulichen Nutzung 

Zur Umsetzung der beschriebenen Zielsetzung wird das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) 
gemäß § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt, womit an die bereits vorhandene Nut-
zungsstruktur durch Wohnbebauung angeknüpft wird. Ein allgemeines Wohngebiet wird festgesetzt, 
damit in größtmöglicher Weise zur Deckung des Wohnungsbedarfes beigetragen wird. 

4.4 Maß der baulichen Nutzung, Baugrenzen 

Das Maß der baulichen Nutzung in den allgemeinen Wohngebieten wird durch die Grundflächenzahlen 
(GRZ) und die Zahl der zulässigen Vollgeschosse bestimmt. Das vorgesehene Bebauungskonzept soll 
auf diese Art und Weise mit Baugrenzen gesichert werden.  

Grundflächenzahl (GRZ)  

Das zulässige Maß der überbaubaren Grundstücksfläche wird im allgemeinen Wohngebiet (WA) mit 
einer maximalen Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Dies stellt gemäß § 17 BauNVO auch die defi-
nierte Obergrenze für allgemeine Wohngebiete dar. Somit wird die Fläche im WA unter Berücksichti-
gung der Obergrenze weitestgehend ausgenutzt.  

Für Nebenanlagen, befestigte Wege, Garagen und Stellplätze darf dieses Maß gemäß der Standardre-
gelung des § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO um maximal 50% überschritten werden, so dass im WA maximal 
60% versiegelt werden dürfen.  
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Gebäudehöhe, Anzahl der Vollgeschosse 

Im WA wird eine maximale Zahl der Vollgeschosse von zwei Vollgeschossen festgesetzt. Dies ermög-
licht die Umsetzung des geplanten Geschosswohnungsbaus und einem Staffelgeschoss. Die maximale 
Gebäudehöhe wird auf 12,0 m beschränkt. Es ist vorgesehen, dass Staffelgeschoss auszubauen und 
den Geschosswohnungsbau mit einem Flachdach abzuschließen. 

Überbaubare Grundstücksfläche  

Die überbaubare Grundstücksfläche wird über Baugrenzen bestimmt, die als Flächenausweisung eine 
flexible Bebaubarkeit der Grundstücke ermöglichen und noch Spielräume für die Anordnung der Bau-
körper zulassen. Zu der angrenzenden Straßenverkehrsfläche im Süden und dem angrenzenden Flur-
stücksgrenzen ist gem. § 6 der Nds. Bauordnung (NBauO) eine Mindestabstandsfläche von 3 m vorge-
sehen.  

4.5 Grünflächen und Bepflanzungen 

Für die Herstellung des ortstypischen, durchgrünten Charakters Hollern-Twielenfleths, ist je angefan-
gene 6 Stellplätze ein standortheimischer Baum zu pflanzen. Dieser ist mit einer offenen Vegetations-
fläche von mindestens 10 m² herzustellen, damit der Baum ausreichend Platz zum Wachsen hat und 
ein frühzeitiger Abgang vermieden werden kann.  

Außenleuchten sind mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln auszustatten.  

4.6 Örtliche Bauvorschriften 

4.6.1 Allgemeines 

Das gesamte Plangebiet ist von ortstypischer Einzel- und Doppelhausbebauung sowie vereinzelter 
Mehrfamilienhausbebauung umgeben. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich bisher 
im Geltungsbereich der Gestaltungssatzung. Um das angestrebte Vorhaben realisieren zu können wer-
den die Festsetzungen der Gestaltungssatzung für den Bereich dieses B-Plans aufgehoben. Die Inhalte 
der Gestaltungssatzung werden durch eigene örtliche Bauvorschriften im Rahmen dieses B-Plans er-
setzt.  

4.6.2 Maßfestsetzungen für Gebäude 

Nach § 84 NBauO wurden einige Festsetzungen zur äußeren Gestaltung der Gebäude getroffen, die 
dem Schutz des Ortsbildes insgesamt und einer ansprechenden Gestaltung des Plangebietes dienen. 
Die Gestaltungsfestsetzungen orientieren sich an der Gestaltungssatzung der Gemeinde Hollern-Twie-
lenfleth, ermöglichen aber das geplante Flachdach über dem Staffelgeschoss. 

Allgemeine Gestaltungsvorschriften 

„Glänzende Materialien sind unzulässig (z. B. glasierte Dachziegel und glasierte Klinker, dauerhaft glän-
zende Metalloberflächen). Engobierte Dachziegel sind zulässig, wenn sie nicht glänzen.  

Die Festsetzung Beschränkung der Materialien orientiert sich an § 4 Abs. 1 der Gestaltungssatzung 
Hollern-Twielenfleth. Im Plangebiet werden glänzende Materialien ausgeschlossen, da sich Neubauten 
mit glänzenden Materialien nicht in die Gestaltung der bestehenden Bebauungsstrukturen einfügen 
würden. Durch glänzende Materialien würden sich diese Objekte von den Bestandsbauten – auch 
durch den Blendungseffekt bei Besonnung – individuell hervorheben. 
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Bauliche Erweiterungen 

„Anbauten und Nebengebäude sollen sich in der Gestaltung dem Dach und der Fassade des Hauptge-
bäudes unterordnen.“  

Die Festsetzung wurde gemäß § 10 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth übernommen. 
Durch die Festsetzung wird die Hauptnutzung im Plangebiet gegenüber den Nebennutzungen (Neben-
anlagen) auch in der Gestaltung der Gebäude hervorgehoben.  

4.6.3 Material und Farbe der Fassade 

„Die Fassaden von Wohngebäuden sind in überwiegend Sichtmauerwerk mit Steinen in einheitlichem 
Farbton in den Farben Rot bis Rotbraun, in Fachwerk in den Farben Weiß oder Holz-Natur oder als 
Holzverkleidung in den Farben Rot bis Rotbraun, Grün, Weiß oder Holz-Natur auszuführen. Bis zu 30% 
der Fassade kann als Vorhangfassade aus elementierten Fassadenplatten hergestellt werden. Im Staf-
felgeschoss ist weißer bis rotbrauner Putz zulässig.“ 

Die Festsetzung orientiert sich an § 8 Abs. 1 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth. Bei der Fest-
setzung des Materials und der Farbe werden harmonische Farben miteinander kombiniert. Durch ein 
harmonisches Farbenspiel wird ein ruhiges Erscheinungsbild der Gebäude erzeugt. Durch die Be-
schränkung ausgewählter Farben wird der einheitliche Charakter der bestehenden Gebäude auch bei 
den Neubauten gewahrt. 

„Leuchtende und reflektierende Farben sind unzulässig.“  

Die Festsetzung orientiert sich an § 8 Abs. 3 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth. Um den his-
torischen Charakter des Ortsbildes aufrecht zu erhalten werden moderne Gestaltungselemente bei 
Neubauten ausgeschlossen.  

4.6.4 Dachgestaltung 

Dachform, Dachdeckung, Dachneigung 

„Dächer sind in den Farben Rot, Rotbraun, Anthrazit, Grau, als Gründach oder weiche Dacheindeckung 
(Reetdach) zulässig. Bei einer Dachneigung von mehr als 22° ist die Dachdeckung als Pfannendeckung 
oder als weiche Dacheindeckung (Reetdach) auszuführen.“ 

Die Festsetzung orientiert sich an § 5 Abs. 3 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth. Die Dachge-
staltung wird im Ort als prägendes Gestaltungselement der Häuser wahrgenommen und wird durch 
diese Festsetzung und Einschränkungen als Gestaltungsmerkmal im Ort weiterhin auch bei Neubauten 
gesichert. Eine Festsetzung zur Mindestdachneigung wird nicht getroffen.  

Dachaufbauten 

„Die Breite von Dachaufbauten (Dachgauben, Dachflächenfenster, technische Aufbauten), die von der 
Straße aus sichtbar sind, darf insgesamt höchstens die Hälfte der Traufe betragen. Der Mindestabstand 
untereinander, zu Traufe, First und Ortgang beträgt mindestens 1 m.“  

Die Festsetzung orientiert sich an § 6 Abs. 2 der Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth. Diese Fest-
setzung sichert weiterhin eine klare, ortstypische Strukturierung der Fassadenelemente (Dachaufbau-
ten), die auch bei Neubauten fortgeführt werden soll, damit ein harmonisches Ortsbild charakterlich 
aufrechterhalten und fortgeführt wird.  
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4.6.5 Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  

„Je Wohneinheit bis zu einer Größe von 60 m² Geschossfläche ist 1 Stellplatz herzustellen. Bei mehr als 
60 m² Geschossfläche sind 2 Stellplätze je Wohneinheit herzustellen.“ 

Es wird eine Festsetzung getroffen, nach der ein oder zwei Stellplätze je Wohnung in Abhängigkeit der 
Geschossfläche der Wohnungen herzustellen sind (1 Stellplatz bis 60 m², 2 Stellplätze bei Wohnungen 
über 60 m²). Wegen der ländlichen Lage und der begrenzten Erschließung durch den öffentlichen Nah-
verkehr ist festzustellen, dass schon ab 2 Bewohnern je Wohnung häufig zwei Pkw im Haushalt vor-
handen sind. Die übliche Anforderung von nur einem Stellplatz je Wohnung führt dann dazu, dass Pkws 
nicht auf dem Grundstück abgestellt werden können und den öffentlichen Straßenraum zustellen. Dies 
soll vermieden werden.  

„Tiefgaragen, Garagen, Carports und Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen unbeschränkt 
zulässig. In den Abstandflächen zu den Nachbargrundstücken jedoch nur, soweit die Niedersächsische 
Bauordnung (NBauO) dies zulässt.“ 

Für die Bereitstellung der geforderten Stellplatzanlage soll die Errichtung von Tiefgaragen, Garagen 
und Carports und Stellplätzen, außerhalb der Baugrenze, insbesondere im Norden des Geltungsbe-
reichs mit dieser Festsetzung gesichert werden.  

4.6.6 Freiflächen 

„Als Einfriedungen zu den Straßen Hinterstraße und Sandhörn sind ausgeschlossen: - blickdichte Ein-
friedungen aller Art (auch Mauern, Gabionen und Wälle), sofern sie höher als 1 m über der Gelände-
oberfläche sind. Die Definition der Geländeoberfläche erfolgt gemäß § 5 Abs. 9 NBauO - Zäune mit 
überwiegend waagerechter oder kreuzweiser Gliederung (z. B. waagerechte Bohlen und Jägerzäune)“  

Anlehnend an das bestehende Ortsbild, das über die Gestaltungssatzung Hollern-Twielenfleth ge-
schützt werden soll, sind entsprechende Einfriedungen unzulässig. Prägend für das Ortsbild sind Holz-
zäune mit senkrechter Gliederung sowie offene Zäune, sodass dieses Gestaltungselement auch bei ge-
planten Gestaltungen des Plangebietes weiterhin gesichert werden soll.  

„Die flächige Gestaltung von Freiflächen mit Gesteins- oder Mineralkörnern wie z.B. Schotter und Kies 
ist unzulässig.“ 

Insbesondere in Neubaugebieten kommt es zunehmend zur Errichtung von sogenannten „Steinwüs-
ten“. Derartige Steingärten haben keinerlei ökologischen Nutzen und tragen zum Rückgang der Arten-
vielfalt bei. Ein bepflanzter Garten hat hingegen viele Vorteile. Er ist Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere. Er generiert neues Grundwasser, denn Regen kann dort versickern und rauscht nicht in die Ka-
nalisation. Er fördert, durch Schatten und Kühlung, das Kleinklima – Steinflächen hingegen heizen sich 
im Sommer stark auf, werden oftmals zum Untergrund mit Folie abgedichtet, die Steine werden regel-
mäßig mit Moos-, Algen- und Pilzvernichter begossen.  

4.6.7 Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. 
Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahn-
det werden. Diese Festsetzung ist notwendig, da sonst keine Bußgelder verhängt werden können.  
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5 Erschließung 

Das B-Plan-Gebiet ist an den örtlichen und überörtlichen ÖPNV angebunden. Direkt nördlich des Gel-
tungsbereichs grenzt die Haltestelle „Twielenfleth Durchweg“, im Süden, ca. 120 m entfernt befindet 
sich die Haltestelle „Siebenhöfen“, von hier besteht werktags stündlich eine Verbindung nach Stade 
und Jork. Am Wochenende besteht nur ein eingeschränkter Verkehr. Der Bahnhof in Stade liegt ca. 
8 km vom Plangebiet entfernt. 

In ca. 10 km Entfernung liegt die Autobahnauffahrt Stade-Ost der A 26.  

Das Plangebiet wird über die Straße Sandhörn erschlossen. In Richtung Norden verläuft die Straße am 
Deich entlang weiter nach Twielenfleth, in Richtung Süden verläuft die Straße ebenfalls am Deich ent-
lang nach Grünendeich. Das zusätzliche Verkehrsaufkommen kann von der Straße Sandhörn ohne ei-
nen weiteren Ausbau aufgenommen werden. 

Südlich des Plangebiets grenzt die Hinterstraße, diese kann für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge als Zu-
fahrtfahrt genutzt werden (siehe textliche Festsetzung 1.5). Von der Hinterstraße wird der Verkehr an 
die Hollernstraße weitergeleitet, welche die Hauptverkehrsstraße in Hollern darstellt.  

6 Ver- und Entsorgung 

Regenrückhaltung 

Durch die Erweiterung der vorhandenen versiegelten Flächen wird es zu einem erhöhten Regenwas-
seraufkommen im Gebiet kommen. Dies macht eine Regenrückhaltung, z. B. in Form eines Regenrück-
haltebeckens erforderlich. Dies ist notwendig, um die Entwässerungsanlagen zur Elbe hin nicht zu 
überlasten, da das Regenwasser im Alten Land nicht versickern kann. Um eine Regenrückhaltung un-
terzubringen wird eine Fläche für die Rückhaltung im Bebauungsplan dargestellt. (siehe Darstellung 
ohne Normcharakter in der Planzeichnung). 

Für die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers ist ein gesondertes wasserrechtliches Geneh-
migungsverfahren erforderlich. 

Müllentsorgung 

Im Plangebiet soll die Müllentsorgung durch Bereitstellung von Müllsammelplätzen für z. B. jeweils ein 
Haus erfolgen. Müllfahrzeuge sollen das Plangebiet in Nord-Süd-Richtung oder umgekehrt durchfah-
ren können, ohne wenden zu müssen. Eine Zufahrt von der Hinterstraße ist nur für Ver- und Entsor-
gungsfahrzeuge, Rettungsfahrzeuge und Fahrräder zulässig. 
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7 Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten bekannt.  

8 Immissionsschutz 

Durch das geplante Vorhaben oder auch andere im Wohngebiet zulässigen Nutzungen wird der Fahr-
verkehr tendenziell geringfügig auf der Straße Sandhörn zunehmen. Wegen der geringen Anzahl der 
zu erwartenden Verkehre sind aber keine wesentlichen negativen Auswirkungen zu erwarten.  

9 Naturschutz und Landschaftspflege  

Für die Bebauungsplanänderung im beschleunigten Verfahren der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
ist keine Umweltprüfung erforderlich, wenn durch den Bebauungsplan nicht die Zulässigkeit von Vor-
haben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen und 
keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten 
Schutzgüter (Natura 2000- oder FFH-Gebiete) bestehen.  

Der Bebauungsplan bereitet keine Vorhaben vor, für die eine Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht. Es kann daher auf eine Umweltprüfung und auf eine Anwendung der Eingriffsregelung 
verzichtet werden. Unabhängig davon sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
sowie des Umweltschutzes zu beachten und zu berücksichtigen. 

Artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind nicht von vornhe-
rein auszuschließen und werden im folgenden Abschnitt untersucht. 

10 Artenschutzfachlicher Beitrag 

Die durch die Planung vorbereiteten Eingriffe können grundsätzlich die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) tangieren. Hiernach ist es verboten: 

- wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 1), 

- wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich 
zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszu-
stand der lokalen Population einer Art verschlechtert (Abs. 1 Nr. 2), 

- Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Abs. 1 Nr. 3), 

- wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihrer Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. (Abs. 1, Nr. 4). 

Der § 44 des BNatSchG bestimmt somit für streng geschützte Arten weitergehende Zugriffsverbote als 
für besonders geschützte Arten. Die Begriffe besonders und streng geschützte Arten sind in § 7 Abs. 2 
Nr. 13 und 14 BNatSchG geregelt. Grundsätzlich zählen beispielsweise zu den besonders geschützten 
Arten alle europäischen Vogelarten, alle heimischen Säugetierarten mit Ausnahme einiger Neozooen 
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und einiger „schädlicher“ Nagetierarten sowie alle europäischen Amphibienarten. Streng geschützte 
Arten sind immer auch besonders geschützt.  

Absatz 5 des § 44 BNatSchG schränkt die Durchführung der artenschutzrechtlichen Prüfung bei nach 
§ 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbaren Beeinträchtigungen, die nach § 17 Abs. 1. oder 
Abs. 3 BNatSchG zugelassen werden oder durch eine Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorha-
ben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG (stark vereinfacht: Vorhaben, bei denen die Eingriffsre-
gelung korrekt beachtet wurde) in folgender Weise ein: 

- Es ist lediglich zu prüfen, ob Verbotstatbestände für die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV 
der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) oder für europäische Vogelarten vorliegen 
können. Ausgenommen sind damit auch alle national streng oder besonders geschützten Ar-
ten, wenn sie nicht die oben genannten Kriterien erfüllen. Durch das seit dem 01.03.2010 gel-
tende BNatSchG werden darüber hinaus in Zukunft auch Arten zu betrachten sein, die in ihrem 
Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik Deutschland in hohem Maße verant-
wortlich ist (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). Diese so genannten „Verantwortungsarten“ werden 
per Rechtsverordnung erlassen werden und sind dann Bestandteil der zu betrachtenden Spe-
zies. Die entsprechende Verordnung liegt jedoch bislang noch nicht vor. 

- Ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot liegt nicht vor, wenn sich das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 
nicht vermieden werden kann. 

- Das Verbot der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten gilt nur soweit deren ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 
erfüllt wird. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, beispielsweise zur Neuschaffung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten und ihrer ökologischen Funktionen können grundsätzlich aner-
kannt werden. 

- Das Verbot der erheblichen Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 gilt bei Eingriffsvorhaben für die 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder für europäische Vogelarten, sofern sich damit 
der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. Alle Arten des Anhang IV der 
FFH-Richtlinie sind gleichzeitig streng geschützt. 

- Bei Pflanzenarten des Anhangs IV tritt ein Verbot bei der Zerstörung und Beschädigung von 
Lebensräumen nur ein, wenn die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht 
erhalten werden kann.  

Vorliegend sind die Bedingungen der Privilegierung des § 44 Abs. 5 BNatSchG von den Planungen er-
füllt, so dass die oben aufgeführten Einschränkungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten.  

Ist ein Eintreten der Verbotstatbestände nicht vermeidbar, so sind nach § 45 BNatSchG Ausnahmen 
möglich. Um eine Ausnahme zu erwirken, müssen die folgenden drei Bedingungen erfüllt sein: 

- Das Eingriffsvorhaben muss aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses, die auch wirtschaftlicher Art sein können, notwendig sein. 

- Zumutbare Alternativen dürfen nicht gegeben sein. 
- Der Erhaltungszustand der Populationen einer Art darf sich durch den Eingriff nicht verschlech-

tern. 

Weiterhin wäre eine Befreiung von den Verboten des § 44 BNatSchG gemäß § 67 BNatSchG denkbar. 
Hierzu müsste z.B. eine „unzumutbare Belastung“ vorliegen. 
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10.1 Bestand 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Artenschutzberichts stellt sich die Fläche weit überwiegend als ein 
kürzlich gerodeter bzw. geräumter Bereich ohne nennenswerte Vegetation dar. In Absprache mit der 
Unteren Naturschutzbehörde ist jedoch nicht vom derzeitigen Bestand auszugehen, sondern anhand 
einer Potenzialanalyse der vor Fällung bzw. Räumung vorhandene Bestand auf die Möglichkeit des 
Eintretens von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu analysieren. 

Hierbei ist festzuhalten, dass ein mögliches Eintreten der Verbotstatbestände nicht nachweisbar ist. 
Der Unschuldsvermutung folgend ist davon auszugehen, dass keine Verbotstatbestände eingetreten 
sind. Die angestellten Überlegungen sind somit zunächst allgemeiner Natur.  

Eine Potenzialanalyse beruht hierbei auf einem Worst-Case-Ansatz. Das heißt, bei Arten die potenziell 
vorkommen könnten, wird ein Vorkommen angenommen. Ein Vorkommen von Arten wird nur ausge-
schlossen, wenn der Lebensraum aufgrund von z. B. Habitatausprägung oder der Verbreitung der Art 
nicht geeignet für ein Vorkommen der Art ist. 

Vor Fällung bzw. Räumung war die Fläche zu ca. 65 % mit Obstbäumen bestanden. Weiterhin befanden 
sich auf ca. 35 % der Fläche mehrere Gebäude im südwestlichen Teil. Eines dieser Gebäude inklusive 
Nebenanlagen (Nr. 8b) ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Artenschutzberichts im Februar 2020 noch 
vorhanden. Dieses soll vor Planumsetzung aber ebenfalls abgebrochen werden.  

Das noch vorhandene Gebäude wurde am 21.02.2020 von innen und außen auf eine mögliche Nutzung 
durch Fledermäuse oder Vögel untersucht. Das Haus und die Nebenanlagen weisen keine besonders 
für Fledermäuse geeigneten Strukturen auf. Eine Nutzung als Winterquartier oder Wochenstube durch 
Fledermäuse wird ausgeschlossen. Einzelne Fledermaus-Tagesverstecke während des Sommerhalbjah-
res können demgegenüber, wie an nahezu allen Gebäuden, nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Am Gebäude und den Nebenanlagen wurden darüber hinaus keine Hinweise auf eine Nutzung 
durch anspruchsvolle, gebäudebrütende Vogelarten festgestellt. Ein Vorkommen von z. B. Schwalben 
an diesem Gebäude wird somit ausgeschlossen.  
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Abbildung 7: Foto des Baumbestandes der Fläche im August 2018 während einer Vorbegehung vom Deich aus 

fotografiert, Blick nach Süden 

 
Abbildung 8: Gebäude im Süden der Fläche im August 2018 während einer Vorbegehung fotografiert, Blick 

nach Norden 
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Abbildung 9: Gebäude im Süden der Fläche im August 2018 während einer Vorbegehung fotografiert, auch das 

im linken Bildhintergrund sichtbare Gebäude 8b soll abgebrochen werden, Blick nach Norden 

Anhand der vorliegenden Fotos wird davon ausgegangen, dass die Bäume in der Fläche teilweise Höh-
lungen aufgewiesen haben. Diese waren aber sehr wahrscheinlich nicht in Bäumen mit einem Stamm-
durchmesser von über 50 cm (Fledermaus-Winterquartiere können somit ausgeschlossen werden. 

 
Abbildung 10: Foto der geräumten Fläche im Februar 2020 vom Elb-Deich aus fotografiert, Blick nach Süden 
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Abbildung 11: Gerodete Fläche im Februar 2020, Blick nach Norden 

 
Abbildung 12: Gerodete Fläche im Februar 2020, Blick nach Süden 
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10.2 Fledermäuse  

Sämtliche europäische Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet. Von den 
heimischen Fledermäusen werden als Wochenstuben und Balzquartiere während des Sommerhalbjah-
res Baumhöhlen, Spalten hinter abstehender Rinde an alten oder toten Bäumen sowie Fels- und Ge-
bäudespalten (Mauerspalten, Verkleidungen, Fensterläden u. ä.) oder große Dachstühle genutzt. Dar-
über hinaus werden diese Strukturen im Sommerhalbjahr auch als Tagesverstecke genutzt, wobei die 
Fledermäuse hier mitunter deutlich geringere Ansprüche an die Strukturen stellen. Winterquartiere 
müssen frostsicher sein. Es werden ebenfalls Baumhöhlen, Fels- und Gebäudespalten, (oft feuchte) 
Keller, Stollen u. ä. sowie natürliche Höhlen (z.B. Kalkberghöhle) genutzt. Baumhöhlen weisen in unse-
ren Breiten in der Regel in Bäumen ab einem Stammdurchmesser von 30 cm eine potenzielle Eignung 
als Wochenstube und ab einem Stammdurchmesser von 50 cm als Winterquartier auf (Stammdurch-
messer auf Höhe der Höhle, LBV-SH 2011). 

In der folgenden Tabelle sind die grundsätzlich im betrachteten Naturraum Niedersachsens potentiell 
vorkommenden Arten aufgeführt. Die Auswahl der Fledermausarten erfolgte nach ihren Verbreitungs-
arealen und Habitatansprüchen gemäß der Vollzugshinweise zum Schutz von Säugetierarten (Nieder-
sächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz NLWKN 2010). Die Arten werden in Bezug auf die 
nach Artenschutzrecht möglichen Verbotstatbestände betrachtet und bei Erforderlichkeit nötige Maß-
nahmen zur Vermeidung, Minimierung oder zum Ausgleich dargestellt. Sollten einer oder mehrere 
Verbotstatbestände nicht vermeidbar sein, wird eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich. 

 

Tabelle 1: Im Plangebiet, bzw. im betrachteten Naturraum Niedersachsens, potenziell vorkommende Fleder-
mausarten 
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Braunes Langohr 

Plecotus auritus  
u u V 2 x 

Baumhöhlen (SQ) 

Dachboden (SQ) 

Keller (WQ) 

 

Verbreitet. Fehlt lediglich im 
höheren Harz- und Sollinglagen 
und in Küstennähe. Vorkom-
men im Plangebiet denkbar. 

Breitflügelfledermaus 

Eptesicus serotinus 
u u g 2 x 

Dachboden (SQ / WQ) 

Außenfassade (SQ) 

landesweit verbreitet, ausge-
sprochene Hausart, Vorkom-
men innerhalb des Plangebie-
tes nicht unwahrscheinlich, 
Nutzung des Plangebietes als 
Jagd- und Durchflugsgebiet 

Großer Abendsegler 

Nyctalus noctula 
u u V 2 x 

Baumhöhlen (SQ) 

Baumhöhlen (WQ) 

Zahlreich im Hochland, im Tief-
land vermutlich ebenfalls weit 
verbreitet, lediglich in waldar-
men Bereichen weniger stark 



Gemeinde Hollern-Twielenfleth B-Plan Nr. 22 „Siebenhöfen“ 

22 

vertreten. Vorkommen im 
Plangebiet denkbar. 

Kleine Bartfledermaus 

Myotis mystacina 
s u V 2 x 

Spalten Außenfassade 
(SQ) 

Höhlen, Stollen (WQ) 

Im Bergland zerstreut bis ver-
breitet, ansonsten eher mäßig 
vorhanden. Noch nicht in Küs-
tennähe und entlang der Ems 
vorhanden. Im Plangebiet 
denkbar aber nicht wahr-
scheinlich. 

Kleiner Abendsegler 

Nyctalus leisleri  
u s D 1 x 

Baumhöhlen (SQ) 

Baumhöhlen (WQ) 

Zerstreut im Bergland, im Tief-
land offenbar etwas weniger 
und nicht in Ostfriesland und 
an der Unterems nachgewie-
sen. Vorkommen im Plangebiet 
denkbar aber wenig wahr-
scheinlich. 

Mückenfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus 
s s D N x 

Außenfassade (SQ) 

Mauerspalten (WQ) 

Differenzierung von Zwergfle-
dermaus schwierig; hausbe-
wohnende Art, Vorkommen im 
Plangebiet nicht unwahr-
scheinlich, Nutzung des Plan-
gebietes als Jagd- und Durch-
flugsgebiet möglich 

Rauhautfledermaus 

Pipistrellus nathusii 
g s * 2 x 

Baumhöhlen, Gebäude 
(SQ/WQ) 

Zerstreut und wohl in allen Tei-
len des Landes, allerdings in 
Wäldern oder Waldnähe, vor-
handen. Vorkommen im und 
um das Plangebiet denkbar, 
Nutzung des Plangebietes als 
Jagd- und Durchflugsgebiet 
denkbar 

Wasserfledermaus 

Myotis daubentonii 
g u * 3 x 

Baumhöhlen (SQ) 

Höhlen, Bunker (WQ) 

 

Weit verbreitet; eng an grö-
ßere Wasserflächen gebunden, 
Vorkommen im und um das 
Plangebiet denkbar, Nutzung 
des Plangebietes als Durch-
flugs- und Jagdgebiet möglich 

Zwergfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus 
g g * 3 1 x 

Außenfassade (SQ) 

Mauerspalten (WQ) 

Differenzierung von Mücken-
fledermaus schwierig; hausbe-
wohnende Art; Vorkommen im 
oder um das Plangebiet wahr-
scheinlich, Nutzung des Plan-
gebietes als Jagd- und Durch-
flugsgebiet 

RL NDS = Rote Liste Niedersachsen (Heckenroth et al. 1991), RL D = Rote Liste der Säugetiere Deutschlands (Meinig et al. 
2009): 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet; V= Vorwarnliste; D = Daten defizitär, G = Gefährdung 
anzunehmen, Status unbekannt; N = keine Angabe, da noch nicht als Art definiert; * = ungefährdet; Anh. IV FFH-RL = Anhang 
IV der FFH-Richtlinie; Erhaltungszustand (Bewertung des Erhaltungszustands in der atlantischen und kontinentalen Region in 

 
1 Nach neueren Erkenntnissen würde die Art Zwergfledermaus in Niedersachsen als ungefährdet eingestuft wer-

den. (NLWKN 2010) 
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Niedersachsen FFH-Bericht 2007 in NLWKN 2010): x = unbekannt, g = günstig, u = unzureichend, s = schlecht; Quartiere: (SQ) 
– Sommerquartier; (WQ) – Winterquartier  

 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

In der vorliegenden Ausprägung, nach Fällung der Gehölze und Abriss der Gebäude, stellt das Plange-
biet keinen geeigneten Lebensraum für Fledermäuse dar. Ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG in Bezug auf Fledermäuse kann somit für zukünftige Arbeiten auf den bereits geräumten 
Flächen sicher ausgeschlossen werden. Im noch bestehenden Gebäude Nr. 8b können Wochenstuben 
und Winterquartiere ausgeschlossen werden. Tagesverstecke während der Sommermonate können 
demgegenüber nicht sicher ausgeschlossen werden. Sollte ein Abriss außerhalb der Winterruhe vom 
01.12. bis 28.02. (LBV SH 2011) vorgesehen sein, ist das Gebäude vor Abriss fachkundig auf Fleder-
mausbesatz zu kontrollieren. 

Ob während der Abriss- und Fällarbeiten Fledermäuse beeinträchtigt wurden, lässt sich nicht mehr mit 
Sicherheit sagen. Zwar wurden während der Arbeiten anscheinend keine Fledermäuse gesehen oder 
zumindest wurden keine diesbezüglichen Aussagen bekannt. Da diese allerdings, insbesondere wäh-
rend der Wintermonate, kaum fluchtfähig sind und somit auch keine Ausflüge zu beobachten wären, 
lässt sich daraus nicht zwingend eine Abwesenheit im Gebiet ableiten. Dass Fledermäuse im Gebiet 
beeinträchtigt wurden, lässt sich ebenfalls nicht belegen. Aufgrund der Unschuldsvermutung soll vor-
liegend davon ausgegangen werden, dass bei den erfolgten Arbeiten der Verbotstatbestand für Fle-
dermäuse nicht eingetreten ist.  

Außerhalb von Quartieren werden Fledermäuse nicht durch die Bauarbeiten und den Betrieb der ge-
planten baulichen Anlagen im Sinne des Paragraphen beeinträchtigt. Kollisionen mit Gebäudekörpern 
(außer mit Windkraftanlagen) sind aus der Literatur nicht bekannt. Die Gefahr von Zusammenstößen 
mit Baumaschinen übersteigt das allgemeine Lebensrisiko der oben genannten Arten nicht. Eine di-
rekte Gefahr der Tötung durch die zukünftige Nutzung des Plangebiets besteht nicht.  

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

In der vorliegenden Ausprägung, nach Fällung der Gehölze und Abriss der Gebäude, finden sich im 
Plangebiet keinen geeigneten Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Fledermäuse. Auch das noch vor-
handene Gebäude Nr. 8b weist keine für eine Wochenstube geeigneten Strukturen auf. Ein Verstoß 
gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Bezug auf Fledermäuse kann somit für zukünftige Arbeiten sicher 
ausgeschlossen werden. 

Es kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass sich in den Bäumen oder Gebäuden des Plangebiets 
vor Fällung bzw. Abriss Quartiere befunden haben. Allerdings gibt es keinen Beweis, dass solche vor-
handen waren. Aufgrund der Unschuldsvermutung soll vorliegend davon ausgegangen werden, dass 
bei den erfolgten Arbeiten der Verbotstatbestand für Fledermäuse nicht eingetreten ist. 

Die Bäume wiesen den vorhandenen Fotos nach keine Eignung als Winterquartier auf (Stammdurch-
messer von unter 50 cm, LBV-SH 2011). Allerdings können Tagesverstecke, Balzquartiere oder Wo-
chenstuben nicht ausgeschlossen werden. Gemäß LBV-SH (2011) ist für Tagesverstecke und Balzquar-
tiere in der Regel kein Ersatz erforderlich. Als Tagesverstecke und Balzquartiere werden z. B. abste-
hende Rinde oder kleine Astlöcher genutzt. Derartige Strukturen finden sich im Umfeld in ausreichen-
dem Maße, so dass auch ohne Ersatz deren Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt. 
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Für Wochenstubenquartiere ist demgegenüber bei Zerstörung gemäß LBV-SH (2011) ein Ersatz erfor-
derlich. Das LBV-SH (2011) schlägt ein Ausgleichsverhältnis von 1:5 vor. Für das Plangebiet wird auf-
grund der geringen Größe ein potenzielles Quartier für möglich gehalten. Dem Vorsorgeansatz folgend 
sind für dieses mögliche Quartier fünf Ersatzquartiere anzubringen. Diese sind z. B. an die im Gebiet zu 
pflanzenden Bäumen fachgerecht anzubringen. 

Auch für Tagesverstecke und Balzquartiere an Gebäuden ist in der Regel kein Ersatz erforderlich (LBV-
SH 2011). Für Wochenstuben und oberirdische Winterquartiere ist demgegenüber ein Ersatz von 1:3 
bzw. 1:5 erforderlich (LBV-SH 2011). Da die Gebäude nicht unterkellert waren, können unterirdische 
Quartiere ausgeschlossen werden. Für das ohne vorherige Untersuchung abgebrochene Gebäude soll 
überschlägig eine Wochenstube und ein oberirdisches Winterquartier als möglich angenommen wer-
den. Für den Wegfall sind demnach dem Vorsorgeprinzip folgend an den geplanten Gebäuden 3 Wo-
chenstuben- und 5 Winterquartiere fachgerecht anzubringen bzw. einzubauen. Das untersuchte Ge-
bäude wies keine als Wochenstube- oder Winterquartier geeigneten Strukturen auf. Für dessen Abriss 
ist demnach kein Ersatz erforderlich. 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Prinzipiell sind die Anlage und der Betrieb von baulichen Anlagen geeignet, Störungen während den 
Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten von Fledermäusen auszulösen. 
So können beispielsweise Sperrwirkungen von Gebäudekomplexen die Wanderbewegungen zwischen 
den Jagdrevieren bzw. zwischen Tageseinständen und Jagdrevieren behindern. Allerdings kann in dem 
aktuellen Planungsfall davon ausgegangen werden, dass für die betroffenen Arten keine relevanten 
Flugrouten beeinträchtigt werden bzw. auch im Falle einer Betroffenheit ausreichend Ausweichmög-
lichkeiten bestehen, so dass kein Konfliktniveau erreicht wird, welches eine Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Populationen erwirken könnte. Temporäre Störungen durch Bauma-
schinen und Lärmentwicklung können zu gewissen Störungen führen, die jedoch auf einen relativ kur-
zen Zeitraum beschränkt bleiben. Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen sind daher nicht erfor-
derlich. Ein Verbotstatbestand tritt nicht ein. 

10.3 Europäische Vogelarten 

Auf Basis der ehemals vorliegenden Habitatzusammensetzung im Plangebiet werden im Folgenden die 
potenziell vorkommenden Vogelarten samt ihrem jeweiligen Schutzstatus tabellarisch dargestellt. Die 
Arten werden hinsichtlich ihrer Betroffenheit durch die Planung gildebezogen betrachtet und einer 
Prüfung auf Verbotstatbestände nach Artenschutzrecht unterzogen. Die Einteilung der Arten in ver-
schiedene Gilden (nach Brutbiologie eingeteilte ökologische Gruppen) dient dazu, im Rahmen der Ana-
lyse der Verbotstatbestände, die für die einzelnen Gilden jeweils geltenden Sachverhalte, detaillierter 
zu benennen. 

 

Tabelle 2: Im Plangebiet potenziell vorkommende europäische Vogelarten 

Deutscher Name Art RL NDS Bemerkungen 

Arten, die vorwiegend Gebäudestrukturen nutzen 

Bachstelze Motacilla alba * 
Halbhöhlen-/ Nischenbrüter; Flächendeckend als Brutvogel vorhanden, 
gern in Anlehnung an Gebäude mit landwirtschaftlicher Funktion 
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Deutscher Name Art RL NDS Bemerkungen 

Dohle 
Coloeus  
monedula 

* 
Gebäude-/ Nischenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung je-
doch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gebäudestrukturen 

Hausrotschwanz 
Phoenicurus 
ochruros 

* 
Gebäude-/ Nischenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich; nutzt vorwiegend 
Gebäudestrukturen 

Haussperling 
Passer  
domesticus 

V 
Gebäude-/ Höhlenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch 
nicht optimal; nutzt vorwiegend Gebäudestrukturen 

Mauersegler Apus apus * 
Gebäudebrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht op-
timal; nutzt vorwiegend Gebäudestrukturen 

Mehlschwalbe Delichon urbicum V 
Gebäude-/ Nischenbrüter; Vorkommen möglich; gern in Anlehnung an Ge-
bäude mit landwirtschaftlicher Funktion 

Arten, die vorwiegend Gehölzstrukturen nutzen 

Amsel Turdus merula * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen, Vorkommen im Plangebiet wahrscheinlich 

Blaumeise Parus caeruleus * 
Höhlenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Buchfink Fringilla coelebs * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Buntspecht 
Dendrocopos 
major 

* Höhlenbrüter; Vorkommen möglich 

Dorngrasmücke Sylvia communis * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Eichelhäher 
Garrulus  
glandarius 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Elster Pica pica * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Feldsperling Passer montanus V Höhlenbrüter; Vorkommen möglich, nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Fitis 
Phylloscopus  
trochilus 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vorwie-
gend Gehölzstrukturen 

Gartenbaum- 
läufer 

Certhia  
brachydactyla 

* 
Gehölzfrei-/ Gebäudebrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung je-
doch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 
phoenicurus 

V 
Halbhöhlen-/ Gehölzfrei-/ Nischenbrüter; Vorkommen möglich, Habi-
tatausprägung jedoch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Girlitz Serinus serinus V 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Grünfink 
Carduelis  
chloris 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Grünspecht Picus viridis * Höhlenbrüter; Vorkommen möglich 

Heckenbraunelle 
Prunella  
modularis 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 
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Deutscher Name Art RL NDS Bemerkungen 

Karmingimpel 
Carpodacus 
erythrinus 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich aber unwahrscheinlich, Habi-
tatausprägung jedoch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Klappergras- 
mücke 

Sylvia curruca * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Kohlmeise Parus major * Höhlenbrüter; Vorkommen möglich 

Mäusebussard Buteo buteo * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Misteldrossel Turdus viscivorus * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Mönchsgras- 
mücke 

Sylvia  
atricapilla 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Rabenkrähe Corvus corone * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Ringeltaube 
Columba 
palumbus 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vor-
wiegend Gehölzstrukturen 

Rotkehlchen 
Erithacus  
rubecula 

* 
vorw. Bodenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt 
vorwiegend Gehölzstrukturen 

Saatkrähe Corvus frugilegus * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Schwanzmeise 
Aegithalos  
caudatus 

* 
Gehölzfrei-/ Bodenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung je-
doch nicht optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Singdrossel 
Turdus  
philomelos 

* 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Star 
Sturnus  
vulgaris 

3 
Höhlenbrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht opti-
mal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen 

Stieglitz 
Carduelis 
carduelis 

V 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Wacholderdrossel Turdus pilaris * 
Gehölzfreibrüter; Vorkommen möglich, Habitatausprägung jedoch nicht 
optimal; nutzt vorwiegend Gehölzstrukturen, auch Obstbauflächen 

Zaunkönig 
Troglodytes 
troglodytes 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vorwie-
gend Gehölzstrukturen 

Zilpzalp 
Phylloscopus  
collybita 

* 
Bodenbrüter; Vorkommen wahrscheinlich, anpassungsfähig; nutzt vorwie-
gend Gehölzstrukturen 

RL NDS = Rote Liste Niedersachsen (Krüger & Nipkow 2015): 1-vom Aussterben bedroht, 2-stark gefährdet, 3-gefährdet, V-
Vorwarnliste, R-extrem selten, *-nicht geführt 

 

Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Die ehemals vorhandenen Gehölzstrukturen und Gebäude sowie zu einem untergeordneten Teil auch 
freier Boden können von Vogelarten als Bruthabitate genutzt werden, so dass im Zuge von Fällmaß-
nahmen und Baufeldfreimachung innerhalb des Frühjahres und Sommers die Gefahr von Tötungen der 
Nestlinge besteht. Für Altvögel, die fliehen können, besteht diese Gefahr nicht. Bei Räumung des Bau-
feldes außerhalb der Brutzeit ist eine Gefahr der Beeinträchtigung laut des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
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nicht gegeben. Der Verbotstatbestand „Fang, Verletzung, Tötung“ ist somit zu vermeiden durch eine 
Fällung der Gehölzbestände und Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit. Die Brutzeit umfasst im 
Allgemeinen die Periode vom 1. März bis 30. September. Innerhalb dieser Periode ist eine Fällung der 
Gehölze bzw. Freimachung des Baufelds nur zulässig, wenn fachkundig sichergestellt werden kann, 
dass die entsprechenden Gehölze bzw. Bereiche nicht von brütenden Individuen besetzt sind. Unter 
Umständen sind auch vor Beginn der Baumaßnahmen Vergrämungsmaßnahmen vorzunehmen, um 
ein Eintreten des Verbotstatbestands zu verhindern.  

Die Gehölze und Gebäude wurden überwiegend innerhalb des Winterhalbjahres, im Januar und Feb-
ruar 2019, entfernt, so dass kein Verbotstatbestand eingetreten ist.  

Sollte das noch bestehende Gebäude während der Brutzeit abgerissen werden, ist vorher durch eine 
sachkundige Biologische Baubegleitung sicherzustellen, dass keine besetzten Nester gefährdet sind.  

Sollten nach Fällung der Gehölze und der Baufeldfreimachung der Baubetrieb innerhalb der Brutzeit 
für mindestens fünf Tage unterbrochen werden oder erst nach Beginn der Brutzeit aufgenommen wer-
den, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die eine Beeinträchtigung von Brutpaaren im Baustel-
lenbereich verhindern. Die Wiederansiedlung von Brutpaaren kann durch Vergrämungsmaßnahmen 
verhindert werden. In jedem Fall ist vor Wiederaufnahme bzw. Aufnahme der Bautätigkeit das Baufeld 
durch eine Biologische Baubegleitung auf eine zwischenzeitliche Ansiedlung zu überprüfen. Sollte eine 
zwischenzeitliche Ansiedlung stattgefunden haben, sind weitere Maßnahmen mit der UNB abzuspre-
chen. 

Für alle Vogelarten gilt, dass zufällige Kollisionen mit verglasten Gebäudefronten nach Umsetzung der 
Planungen auch gerade wegen der Eigenschaft vieler Arten, dem Menschen in die Siedlungen zu fol-
gen, nicht ausgeschlossen werden können. Jedoch bedeutet die vorgesehene Art der Bebauung keine 
signifikante Zunahme des allgemeinen Lebensrisikos für die betroffenen Arten.  

Der Verbotstatbestand ist nicht eingetreten da die Bäume und Gebäude im Winterhalbjahr entfernt 
wurden. Er tritt weiterhin nicht ein, wenn sichergestellt wird, dass auch während der zukünftigen Ar-
beiten keine Eier oder Jungvögel getötet werden. 

Störungstatbestände (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Durch den Betrieb von Baustellen und der damit verbundenen Anwesenheit von Menschen sowie der 
Erzeugung von Lärm kommt es zu Störungen der Vogelarten. Auch nach Planumsetzung kann es be-
triebsbedingt zu Störungen der ungefährdeten, potenziell vorkommenden Arten kommen.  

Die ungefährdeten Vogelarten, die im Plangebiet mit seinen umliegenden Siedlungsstrukturen poten-
ziell vorkommen, besitzen grundsätzlich eine relativ hohe Störungstoleranz, so dass es nicht zu einer 
erheblichen Störung kommt, die den Erhaltungszustand der lokalen Populationen verschlechtert. Stö-
rungstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 treten demnach nicht ein. 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Bei Vögeln, die jedes Jahr ein neues Nest anlegen, unterliegen die Neststandorte außerhalb der Brut-
zeit nicht unmittelbar dem Schutz des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. Bei mehrfach genutzten Nestern 
besteht der Schutz auch außerhalb der Brutzeit. Verbotstatbestände werden aber nur ausgelöst, wenn 
die neben der eigentlichen Fortpflanzungs- und Ruhestätte auch deren Funktion im räumlichen Zusam-
menhang verloren geht (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). 
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Die im Gebiet potenziell vorkommenden Höhlenbrüter, Rabenvögel, Ringeltaube u. a. Arten nutzen in 
der Regel die Brutstätten mehrmals. Die Zerstörung ihrer Brutstätten würde grundsätzlich den Ver-
botstatbestand erfüllen. Bei ungefährdeten Vogelarten kann allerdings unterstellt werden, dass sie in-
soweit anspruchslos sind, dass die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätte im räumlichen Zusam-
menhang weiter erfüllt wird. Die Arten weisen in der Regel keine speziellen Habitatansprüche auf und 
finden in der Umgebung vergleichbare Biotopstrukturen, die als Fortpflanzungs- und Ruhestätte ge-
eignet sind. Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 treten demnach für diese Arten nicht ein. 

Der Star ist die einzige Vogelart die potenziell im Plangebiet vorkam, deren Status in der Roten Liste 
als gefährdet geführt wird. Ein Vorkommen der Art kann nicht mehr nachgewiesen werden. Aufgrund 
der Unschuldsvermutung soll vorliegend davon ausgegangen werden, dass die Art nicht im Plangebiet 
vorkam. Dem Vorsorgeprinzip folgend sollen allerdings Maßnahmen ergriffen werden, die Ersatzquar-
tiere für den Star bereitstellen. So sind fünf Starenkästen anzubringen. 

Da es sich bei den hier behandelten Arten ganz überwiegend um siedlungstypische Vögel handelt, ist 
davon auszugehen, dass der Großteil der Arten auch das entstehende Wohngebiet bzw. dessen Grün-
strukturen als Brutgebiet nutzen werden. 
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Tabelle 3: Übersicht über die im Plangebiet nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Tier- und Pflanzen-
arten deren ehemaliges Vorkommen im Plangebiet nicht nachgewiesen aber auch nicht mit letzter 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann, Prüfung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 
1 BNatSchG, ggf. Vermeidungsmaßnahmen 

Artengruppe Potenzielles Vorkommen 
von planungsrelevanten Ar-
ten 

Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG 
 

Pflanzen Anhang IV FFH-RL: 
keine 

Gesetzliche Verbotstatbestände nicht erfüllt (keine An-
hang IV-Arten). 

Brutvögel Europäische Vogelarten: 
s. Tabelle 2 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 (Verletzung, Tötung etc.) 

Vermeidung erforderlich  
Sollte das Gebäude Nr. 8b während der Brutzeit abgeris-
sen werden, ist vorher durch eine Biologische Baubeglei-
tung sicherzustellen, dass keine besetzten Nester ge-
fährdet werden. 

Sollten die Bautätigkeiten während der Brutzeit für 
mehr als fünf Tage unterbrochen werden oder erst in 
der Brutzeit mit den Bautätigkeiten begonnen werden 
ist das Baufeld sachkundig auf besetzte Nester zu kon-
trollieren. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 + 4 (Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten) 

Der Unschuldsvermutung folgend wird davon ausgegan-
gen, dass der Verbotstatbestand nicht eingetreten ist. 

Dem Vorsorgeprinzip folgend sind fünf Starenkästen an-
zubringen. 

Fledermäuse Anhang IV FFH-RL: 
s. Tabelle 1 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 (Verletzung, Tötung etc.) 

Der Unschuldsvermutung folgend wird davon ausgegan-
gen, dass der Verbotstatbestand nicht eingetreten ist. 

Sollte ein Abriss des Gebäudes Nr. 8b außerhalb der 
Winterruhe vom 01.12. bis 28.02. (LBV SH 2011) vorge-
sehen sein, ist das Gebäude vor Abriss fachkundig auf 
Fledermausbesatz zu kontrollieren. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 + 4 (Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten) 

Der Unschuldsvermutung folgend wird davon ausgegan-
gen, dass der Verbotstatbestand nicht eingetreten ist. 

Dem Vorsorgeprinzip folgend sind 

-fünf Wochenstubenquartiere an Bäumen anzubringen, 

-drei Wochenstubenquartiere an Gebäuden anzubrin-
gen, 

-fünf Winterquartiere an Gebäuden anzubringen.  
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Die Auswahl der Kästen etc. und ihrer genauen Anbringungsorte sind durch sachverständige Personen 
in Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde zu bestimmen. Es sind selbstreinigende Modelle zu 
nutzen. 
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vorhaben in Schleswig-Holstein. Kiel. 63 S. + Anhang 

Meinig, H. U., Boye, P., Hutterer, R. (2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mamma-
lia) Deutschlands; Naturschutz und Biologische Vielfalt 70 (1), 115-153, Bundesamt für Natur-
schutz 

NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) (Hrsg.) 
(2010): Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz (Vollzugshinweise), Hanno-
ver. 

11 Flächen und Kosten  

Flächen 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 0,7 ha die komplett als allgemeines Wohngebiet festgesetzt 
werden.  

Kosten  

Der Gemeinde Hollern-Twielenfleth entstehen durch die Umsetzung dieses B-Plans keine Kosten. Das 
Vorhaben ist durch den Vorhabenträger zu finanzieren.  

 

 

Hollern-Twielenfleth, den …………. 

 

....................................................... 

Bürgermeister 
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